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Amtlicher Teil.
Dekanntmachttng

»«eL- ndesverfichcrungsanstalt Heffan-Naffau
*ßt  de « Kreis Wiesbaden (Stadt ) .
iS 34 des Jnvaliden -VcrsicherungsgesetzeS

vom 13. Juli 1899.)
Für die nach dem vorbezeichneten Reichjgcsetze

«rficherungSpflichtigeu Personen im Streife
Wiesbaden (Stadt) sind für die Zeit vom1. Januar
Etz dir 31. Dezember 1910, vorbehaltlich etwaiger
«aderweiter Festsetzung, nachbczcichncteWochcubci
' träge zu entrichten, und zwar:
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12 Mitglieder d. Be-
triebskrankeukaffeder
FirmaWiederfpahnL
Scheffer, Hoch-« . Lief-
bau in Wiesbaden.
§ 5 , MitglicderklaffeI 14
der / „ II — 20

Sta i , IH — _ 24
tutS' „ IVu . V — — — 30 36

13 . Mitglieder der
Krankenkaffe der
«aschiueufabrik

Wiesbaden . Gef ttt.
b. H. zu Wiesbaden

(Dotzheim ) .
s 5 ) MitglicderklaffeI — — — 30
der r , II — - 24

Stat J , III — 20
14 . Mitglieder der

Postkrankeukaffe.
»g Klaffe I bei einemTage

lohn bis einschl. 14
1.16 Mk.

, II bei einem Tage¬
lohn von mehr
als 1.16 Mk.
bis einschl. 1.83 _
Mk. 20

, III bei einem Tage¬
lohn von mehr
als 1.83 Mk.

bis einschl. 2.83
Mk.

, IV bei einem Tage,
lohn von mehr

Zg al« 2.83 Mk.
bis einschl. 3.83
Mk. — — — SO

V bei einem Tage-
lohn über 3.83
Mk. __

15 Lehrer und - — — 36
Erzieher.

a)mit einemJahreSarboitS»
verdienst biSzullbOMk.

b)mit einemJahreSarbeitS.
verdienst von mehr als
1150 bis 2000 Mark.

16 . HauSbeamtinueu
(Hausdamen , Haus¬
hälter . Stützen ), so
fern sür diese Personen
als Mitglieder ein« Kran¬
kenkaffe nicht etwa Beiträge
einer höheren Lohnklaffe
zu entrichten sind.
17 . Die in der Land-
und Forstwirtschaft
beschäftigt . Bctriebs-
beamten.
18 . Alle übrige » in
Land und For »wirt-
schaft beschäftigten
Personen , welche kei-
«erder vorgenannten
Krankenkaffe« angc-
HSren:

») männlich — ™. 24
b) weiblich. _ 20

19 . Alle in sonstiger
Weise beschäftigten
Personen , sofern sie
einer der vorerwäbn-

36 ten Krankenkaffe»
nicht augehören:
a) erwachsene männl. Per¬

sonen
b) erwachs, weibliche Pers. _ _ 24
c) Lehrlinge über 16 Jahr«
ä) Lehrmädchen über 16

Jahre.

Für diejenigen Per¬
sonen , welche aiS
Lohn oder Gehalt
eine feste, für Wochen
Monate Vierteljahre
od. Jahre vereinbarte

bare Vergütung
erhalten , sind Bei¬

träge derjenigen
Lohnklaffe zu ent¬
richten, in deren
Grenze » die bare
Vergütung fällt , so¬
fern diese Beiträge
höher ffnd als die

36 nach der vorstehen¬
den Vekauntmachung
maßgebenden.

Die Verwendung von Beitragsmarken einer
wheren ^ohnklaffe— als „gesetzlich borge*
chrieben ijt aligcuteiu, zulässig. Wenn gioi-
Irfjei, bent Arbeitgeber und dem Versicherten die
^Ätchcntng in einer höheren Lvhnklassc nicht
ausdrücklich vereinbart ist. so ist der Arbeit-
oebcr nur zur Leistung der Halste desienimn
Beitrages verpflichtet, welcher nach der vorftehcn-
d-n Bekanntmachungfür den Versicherten,uentrichten ist. '

Die BoieuSciticSe fctrjthigtn
Sohnklaffe, in wellte der wirk.
Iich-2ahre»arhcit?verdjenst fällt,
u »h zwar:
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Zur richtigen und rechtzeitigen Verwendung
der fälligen Beitragsmarken sind die Arbeit¬
geber verpflichtet. Rechtzeitig geschieht dle Ver¬
wendung nur dann , wenn sie bei jeder Lohnzah¬
lung und wenn keine Lohnzahlung stattfindet
und der Lohn gestundet wird , bê Beendigung
des Dienstverhältnisses oder am Schlüsse eines
Kalenderjahres erfolgt. Den Arbeitgebern steht
das Recht zu. bei der Lohnzahlung den von
ihnen beschäftigten Personen vie Halste der Bei¬
träge in Abzug zu bringen . Diese Abzüge dür¬
fen sich jedoch höchstens auf die sür die beiden
letzten• Lohnzahlunasperioden entrichteten -öeu
träge erstrecken. Als Lohnzahlungen gelten auch
Abschlagszahlungen.

Fiddet die Beschäftigung einer versicherungs¬
pflichtigen Person nicht während der ganzen
Bcitragswoche bei demselben Arbeitgeber statt,
so ist von demjenigen Arbeitgeber der volle Wo¬
chenbeitrag zu entrichten, welcher den, Ver¬
sicherten zuerst beschäftigt. Wurde dieser Ver-
pslichtung nicht genügt und hat der Versicherte
den Beitrag nicht selbst entrichtet, so bat der¬
jenige Arbeitgeber , welcher den Versicherten
tveiterhin beschäftigt, den Wochenbeitrag zu In¬
sten. Steht der Versicherte gleichzeitig m meh¬
reren die Versicherungspflicht begründenden
Arbeits - und Dienswerhältnisjen . so hasten alle
Arbeitgeber als Gesamtschuldner für die vollen
Wochenbeiträge . Die unterlassene Markenver¬
wendung kann nicht damit entschuldigt werden,
daß ein anderer Arbeitgeber , der den Versicher¬
ten vorher beschäftigt habe, zur Beitragsleiftung
verpflichtet gewesen sei. - **"■*t>ci.yjuuuti ycuJCieil jci. *‘-)**ö w
Personen sind befugt, die Beiträge anstelle der
Arbeitgeber zu entrichten . Dem Versicherten,
welcher die vollen Wochenbeiträge entrichtet hat,
steht gegen den zur Entrichtung der Beiträge
verpflichteten Arbeitgeber Anspruch aus Erstat¬
tung der Höhe des Beitrages zu, wenn die Mar¬
ken vorschriftsmäßig entwertet sind.

Durch das neue Jnvaliden -Versicherungsge'
ist die Versickerungspflicht ausgedehnt auf die
gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Werkmei¬
ster, Techniker, Lehrer und Erzieher , sofern ihr
steter Jahresarbeitsverdienst 2000 X  nicht über¬
steigt. Lehrer und Erzieher an öffentlichen
Schulen oder Anstalten unterliegen der Ver
sicherungspflicht nicht, so lange sie lediglich zur
Ausbildung für ihren zukünftigen Beruf de-
.'ckäftigt werden oder sofern ihnen eine Anwart-

,ast auf Pension im Betrage der geringsten
Invalidenrente von mindestens 111.60 X  jähr
lich gewährleistet ist.

Die VersicherunMflicht ergteift auch solche
als Lehrer tätige Personen , welche aus dem
Stundengeben bei wechselnden Auftraggebern
ein Gewerbe machen selbständige Musiklehrer,
Sprachlehrer usw.) , und zwar auch dann, wenn

^sie den Unterricht in der eigenen Wohnung erteilen.
Folgende Personen sind befugt, freiwillig in

dre Versicherung ernzutreten , solange sie das
40. Lebensjahr nicht vollendet haben lSelbstvcr
sicherungj:

1. Betriebsbeamte , Werkmeister. Techniker,
Handlungsgehilfen und sonstige Angestellte,
deren dienstliche Beschäftigung ihren
Hauptberuf bildet, ferner Lehrer und Er¬
zieher. sämtlich sofern ihr regelmäßiger
^iahresarbeitsverdienst an Lohn oder Ge¬
halt mehr als 2000 X,  aber nicht über
3000 X beträgt . *
Gewerbetreibende und sonstige Betriebs-
Unternehmer , welche nicht regelmäßig mehr
als zwei versicherungspflichtige Lohnarbei
tcr beschäftigen, sowie Hausscwcröetrci
bende. sämtlich soweit noch durch Beschluß
des Bundesrats die Bersicherungspflicht
auf sie erstreckt worden ist.

3. Personen, deren Arbeitsverdienst in freiem
Unterhalte besteht, solvie diejenigen, welche
nur vorübergehende Dienstleistungen ver-
richten und deshalb der Verstcherungspflicht
nicht unterliegen. '

. Versicherte, bei denen die Voraussetzungen für
die Verstckierungspflicht und Selbstversicheruno
autborcn, können die Versicherung freiwillig
fortseden. sofern sie noch nicht dauernd erwerbs
unsalng sind.
. Die freiwillige Versicherung ist an die Ent-

ncktung von Beitragen einer bestimmten Lohn-
klaffe nicht gebunden: hierbei steht vielmehr die
Verwendung von Beitragsmarken zu 14 ?0 24
30 und 36 Pfennig frei. ' '

Zur Verwendung der Beitragsmarken aus
Grund der Veriicherungspflicht und sich daran
anschließender Weiterversicherung sind gelbe und
für die Lelbitveriicherung und deren Fortsetzuna
graue Quittungskarten zu verwenden u

_'? <(• ""s der Bersicherungspflicht sich er.
Anwart,chast erlischt, wenn während

zweier Jahre nach dem auf der Quittungskarte
verzeichneten Auöstellungstag ein die Ver-
sicherungspf icht begründetes Arbeits- oder
Dienstverhältnis oder die Weiterversicheruna
nicht oder in weniger als insgesamt 20 Bci-
tragswochen beitanden hat. Bei der Selbstver
sicherung und ihrer Fortsetzung müssen zur Aus-
rechterbaltung der Anwart,ckaft während der
aiigeaebenen 2 Jahre mindestens 40 Besträaeentrichtet werden. " w

Cassel, den 0. Juni 1905.
Der Vorstand:

R ' edesel, Freiherr zu Eisenbach.Landes-Hauptman».

Da noch vielfach Unklarheit über die Versichc-
rungspflicht der nicht ständig beschäftigten Per¬
sonen, namentlich der Ausiwärterinncn, besteht,
so weisen wir aus folgendes hin:

Unter Austoärterinnen (auch Morgen- oder
Stundenfrauen ), versteht man solche Personen,
die in einem oder verschiedenen Häusern niedere,
häusliche Dienste von kurzer Äruer verrichten,
so z. B. das Reinigen der Wohnungen und Klei¬
der, das Eiriholen von Sachen und dergleichen.
Grundsätzlich unterliegen diese Personen der Jn-
validenversicherungspslicht. sofern sie in einem
dauernden Dienstverhältnisse zu einem oder meh¬
reren Arbeitgebern stehen. Durch Beschluß des
Bundesrats vom 27. Dezember 1899 sind die
Dienstleistungen der Austoärterinnen von der
Versicherungspslicht nur dann befreit, wenn sic
gelegentlich, insbesondere zu gelegentlicher Aus¬
hilfe oder zwar in regelmäßiger Wiederkehr, aber
nur nebenher und gegen ein geringfügiges Ent-
Oelt verrichtet werden , welches für die Dauer der
Beichchtiguwg zum Lebensunterhalt nicht aus¬
reicht und zu den Versicherungsbeiträgen nicht in
entsprechendem Verhältnis steht. Das Reichs-
vcbsicherungsaM sicht den einem Drittel des
maßgebenden Tagelohnes gewöhnlicher Tagear¬
beiter (vgl. J ? 8 des Krankenversicherunigsgesetzes,
entsprechenden Betrag als ein geringfügiges
Entgelt ,m Sinne des obengenannten Beschlusses
an . Erreicht der Lohn ldieses Drittel : so liegt
'ff der Regel Verstcherungspflicht, erreicht er es
nicht, so liegt in der Regel Versicherungsfrciheit
vor. Indes ist hierbei zu beachten, daß minde¬
stens der Arbeitsverdienst einer Woche mit dem
auf eine Woche entfallenden Tagelohn verglichen
werden mutz. Der ortsübliche Tagelöhn ist für
den Stadtkreis Wiesbaden für erwachsene weib¬
liche Arbeiter auf 2.20 X  festgesetzt, es beträgt
mithin das Drittel auf die Woch; 4.23 X  und
auf den Monat berechnet 18.33 X.  Da dieses!
DrtttÄ als Wersicherungsgrenze in der Regel in
Betracht zu ziehen ist. so läßt sich die Versichc-
rungspflicht der Austvärterinnen in den aller¬
meisten Fällen unschwer sMtellen . Bon Wich¬
tigkeit bei Prüfung der Versicherungspflicht ist
es ferner , datz der Arbeitsverdienst bei sämtlichens
Arbeitgebern zu berücksichtigenist und datz auch!
Naturalbezüge , wie Kaffee, Brötchen, Mittag -'
essen usw. als Lohn in Anrechnung zu kommen
haben. Für die Naturalbezüge kommt der Durch¬
schnittswert in Ansatz. Die gleichen Grundsätze
gelten auch für die Wasch- und Putzfrauen sowie
Näherinnen und dergleichen. Bei Nebertretungen
gegen die Klebepflicht können die Arbeitgeber in

!emprinidliche Ordnungsstrafen (bis 300 Jt)  ge¬
nommen werden , außerdem sind sie bei nachträg¬
licher Markenverwendung verpflichtet, die vollen
Wochenbeiträge zu zahlen, sie haben dann nicht
mehr das Recht, die Hälfte der Beiträge den Ver¬
sicherten am Lohne äbzuziehen. Die Versicher¬
ten dagegen sind durch die unterlassene Marken-
berwendung ebenfalls stark benachteiligt, sie kön¬
nen die Anwartschatt auf Rente und Krattken-
füvsorge nicht erwerben oder verlieren sie, falls
die Versicherung schon bestanden hat . Zu Aus¬
künften ist das städtische Versicherungsbureau.
Marktstvaße 1, Zimmer Nr . 10, während der
Diensifftunden bereit.

Wiesbaden , den 29. Juni 1911. 29506
Der Magistrat , Abt. für Verffcherunsssachei,

Wird veröffentlicht.
Wir macken besonders auf die neue Fassung

der Zitier 7 und die neu auigenvn,meneZiffer10a aufmerkiaiii.
Die Konditor -Jnnungskrankenkaffe tritt an,

1. Juli 1911 ins Leben.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienpla « über die Einlegung

einer Vcrbindungsstratze zwischen Lorelei --
ring und Aßmannshänscr Straße hat die
Zustimmung der Ortspolizeibehörde erhal¬
ten und wird nunmehr im Rathans , 1. Ober¬
geschoß, Zimmer Nr . 38a innerhalb der
Dienststunden zu Jedermanns Einsicht offen
gelegt . 1

Dies wird gemäß § 7 öes FluchMvien-
Gesetzes vom 2. Juli 1875 mit dem Be¬
merken hierdurch bekannt gemacht, daß Ein¬
wendungen gegen den Plan innerhalb einer
vierwöchigen , am 2. Novbr . ös . Js . beginnen -!
den und mit Ablauf des 30. Nov . 1911 endi-
genüeir Ausschlußsrist beim Magistrat schrif«,^
lich anzubringen sind.

Wiesbaden , den 28. Oktober 1911.
31006 Der Magistrat.

Bekanntmachung
bctressend das öffentliche Fuhrwesen zur Nachtzeit.

Bei besonderen Veranstaltungen im Kurhaus
oder in öffentlichen Lokalen wird es scstattet. daß
öieieiiigeit Droschkenkutscher und Automobil-
droschkenfübrer. welche nach Beendisung des
Tagesdienstes — uni 11 oder 12 Uhr nachts —
freiwillig Nachtdienst versehe» wollen, ihre
Droschkeir vor den betr . Lokalen. Hotels und in
der Nähe liegenden Cafss usw. zur Benutzung^
durch das Pirblikum — ohne vorherige Bestellung

ausstcUeu.
Eine Beeinträchtigung der vünktlichen Anfahrt

auf de» Halteplätzen am nächsten Morgen dark
hierdurch nicht stattfinden.

Bedingungen:
i . Die am Kurhaus anfahrenden Droschken

stellen sich nach den getroffenen Anordnungen
nur an beiden Kolonnaden auf.
An anderen Orten haben sich die Droschken
auf einer Straßenseite hart an der Bord¬
kante. in einer Reihe hintereinander , derart
aufzustellen , daß der Verkehr nicht gebindert
wird.
Es darf nur der tarifmäßige Fahrpreis in
Anrechnung gebracht werden.

4. Im llebrigen ist die Polizei -Verordnung über
das öffentliche Fuhrwesen vom 1. November
1901 maßgebend.

Wiesbaden , de» 28. Oktober 1911.
^ ,r  Polizei -Präsident.

31101 «. Schenck.
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